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Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Partik-Pable, Mag. Haupt, 
Haller haben am 3. Juni 1992 unter der Nr. 3055/J an mich eine 
schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend "die flan­
kierenden Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Meldegesetz 1991" 
gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

"1. Wurden die einzelnen Gemeinden rechtzeitig über die ge­
plante Neuregelung des Meldegesetzes und die damit ver­
bundenen administrativen Konsequenzen informiert und, 
wenn nein, warum nicht? 

2. "~enn ja: \'lann ist diese Information der Gemeinden er­
folgt? 

3. Welche Maßnahmen erscheinen Ihnen zur Lösung der beschrie­
benen Problemlage zweckmäßig?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Eine Verpflichtung der Gemeinden zum Ankauf und Vertrieb von 
Gästebüchern oder Gästeblättern bestand weder nach dem Melde­
gesetz 1972 noch besteht sie nach geltendem Melderecht; die 
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BE::schaffung dieser Behelfe oblag und obliegt weiterhin aus­
schließlich den Beherbergungsbetrieben. Der Vorwurf, die Ge­
meinden seien nicht rechtzeitig über die geplante Neuregelung 
informiert worden und hätten deswegen zu große Vorräte an 
Gästebüchern angekauft, geht somit von nicht zutreffenden 
Voraussetzungen aus. 

Zu den Fragen 1 und 2: 

Bereits der Ende August 1991 der allgemeinen Begutachtung 
unterzogene Entwurf eines Meldegesetzes 1991 sah den Ersatz 
der Gästebücher durch Gästeblattsammlungen vor. Als zur Ver­
tretung der Gemeindeinteressen berufene Stellen wurden der 
österreichische Städtebund und der Österreichische Gemeinde­
bund zur Abgabe einer Stellungnahme eingeladen. Es bestand 
daher kein Anlaß jede einzelne der über 2 300 Gemeinden ge­
sondert zu befassen. Weder die genannten Interessenvertre­
tungen noch die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft haben 
Bedenken gegen die vorgeschlagene Einführung der Gästeblatt­
sammlungen vorgebracht oder die Notwendigkeit besonders 
langfristiger Übergangsregelungen behauptet. 

Über das Vorhaben, die Gästebücher durch Gästeblattsammlungen 
zu ersetzen, und die Beweggründe hiefür habe ich die Öffent­
lichkeit bereits im Frühjahr 1991 informiert (siehe ange­
schlossenen Bericht der Austria Presse Agentur vom 8. April 
1991). Darüberhinaus wurde die geplante Reform des Meldewesens 
auch im Rahmen mehrerer Veranstaltungen auf kommunaler Ebene, 
wie etwa beim 41. österreichischen Städte tag vom 6. bis 8. Mai 
1991 in Baden oder vom Fachausschuß für Statistik, Volkszäh­
lung und Meldewesen am 7. Oktober 1991 in Mayrhofen eingehend 
erörtert und in der österreichischen Gemeinde-Zeitung ver­
öffentlicht. Die Gemeinden hatten also auf breiter Ebene Ge­
legenheit, sich mit den in Aussicht genommenen meldegesetz­
lichen Neuerungen zeitgerecht und im Detail auseinanderzu­
setzen. Schließlich weise ich darauf hin, daß die Verlaut­
barung des Meldegesetzes 1991 im Bundesgesetzblatt nahezu zwei 
Monate (7. Jänner 1991) vor seinem Inkrafttreten erfolgte. 
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Zu Frage 3: 

Die offenbar im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung durch­
geführten Maßnahmen einzelner Gemeinden betreffen keine An­

gelegenheit der Vollziehung durch den Bundesminister für 
Inneres. 

Beilage 
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Inneres/Me1d~gesetz/L~schnak 

L~schnak: Kampf dem i11egalen Wohnen 
Ut1.: Unterschri~t des WohnungseigentUmers auf de~ Meldezette1 

wird wiedereingefUhrt = 
Wien (APA) - Mit einer noch fUr he~er geplanten Nove11e ~~m 

Me1degesetz so11 «dem illegalen Wohnen ein Riege1 vorgeschoben 
werden~. Wie Innenminister Franz Ldschnak Montag gegenUber der APA 
erklärte~ habe sich die Liberalisierung des Meldegesetzes "nicht 
bewährt", soda(~ mit 1. Jäl'1tvar l,992 die frl~here BestimmUtlg 
wiedereingefUhrt werden 5011, wonach der Mieter fUr die Anmeldung die 
Unterschrift des WohnungseigentUmers ben~tigt. **** 

Die derzeitige Praxis ohne Bestätigung durch den 
WohmmgseigentUmer hat l.aut Löschnak dazu ge~i.Jhrt, da(~ ~die Zahl der 
Falsch-Anme1dungen drastisch angestiegen ist und Wohnungseigen~Umer 
oder I'1ietet' zWlehmend durch Nachf'orschungen über sogenannte 
Scheinmieter belästigt werden". Dies reicht, wie Löschnak betonte, 
von eingeschriebenen Briefsendungen bis zu polizeilichen 
Nachforsch'.H1getl, die dadl~rch "erheb1i,ch ersd,I,olert werden und in 
Extremfällen dazu fUhren, da~ sondiert werden muß~ ob der 
rechtmäßige Bewohner den gesuchten Scheinmieter tatsächlich nicht 
kennt". L~schnak verwies darauf, daß die WiedereinfUhrung der 
UnterschriftspFlicht fUr Vermieter "sowohl vom Städte- als auch vom 
Geme i ndebw·,d mi tgetrCilget1 wird". 

Uber diese Bestimmung hinaus wird laut Löschnak Erwogen~ in dieser 
Meldegesetz-Nove1le FUr Ausl~nder die Verpflichtung zu verankern, auf 
dem Meldezettel a~ch die Paßdaten anzuq~ben. Diskutiert wird ferner 
eine Umgesta1tung des Hotelgästebuches: Lcischnak tritt daFUr ein, 
diese Hotel- oder Pensionsmeldezettel nicht wie bisher in Buchform 
sondern kUnftig als lose Formu1are auf'zulegen lassen. Damit soll 
dar Datenschutz in diesem Bereich verbessert werden, meinte der 
Innenminister. Der einzelne Pensionsgast WErde dann ni~ht mehr die 
M~glichkeit haben~ in diesem Meldebuch zu blättern und sich die Daten 
f'rUherer Pet,siot1sgäst~? anzL~schauet'. OffeI" ist die Frage, ':;:Jn ~üinftig 
in Behsrbergungsbetrieben die Anme~dung auch die Paßd~tenentha~ten 
so~l oder tl i cht. 

Keine Chancen sieht Löschnak auch in dieser Noyel~e fU~ die 
geset:1iche ~erankerung eines Hauptwohnsitzes. Eine so1che Rege1ung 
werde seit vie1en Jahren z.B. vo~ Statistischen Zentra1amt urgiert, 
es feh1e jedoch nach wie vor die poli tiSChe AI"zeptatlZ sei tens des 
Städ te- lmd Gemei ndeblmdes. Dn die Frage PF.ts Haupb,)oht~,s i ~ze,s Ei,i·,fllJ(') 
al~.f die Verteill.lt1g der M;,ttel auf' Bl.It1d~ Lärtoer' lW'rn! Gemei:i.t,det'l i:tf:i: 
Finanzausgleich habe, könne eine solche Ma~n~hm~ nu~ i~ politi$cher 
Abstimmung mit den beiden BUnden realisiert werden.€s wird dah~r -
so Löschnak - bei der jetzigen Reg,lung b1eiben, die nur den Begriff 
des "orden tli eIlet, Wohns i tzes" kentlt w1d jeden, die 119~;('dlRe i t gibt, 
innerhalb bsterreichs auch mehrere solche ordent1iche Wohnsitz~ zu 
haben. 
(Schlu(~) sa/sm 

APA065 1991-04-08/10:19 

081019 Apr 91 
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